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 Ursachen für den massiven Rückgang der Einbürgerungszahlen im Jahr 2008
 und Fehlinformationen der Integrationsbeauftragten

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Für  das  Jahr  2008  ist  mit  einem  erheblichen  Rückgang  der  Einbürgerungszah-
 len  zu  rechnen.  Dies  ergibt  sich  aus  Anfragen  der  Fraktion  DIE  LINKE.  in
 mehreren  Bundesländern  und  journalistischen  Recherchen  (vgl.  Süddeutsche
 Zeitung  vom  29.  April  2009).  Aufgrund  der  vorliegenden  Angaben  aus  zehn
 Bundesländern  muss  für  das  Jahr  2008  mit  einem  Rückgang  um  16  Prozent  ge-
 rechnet werden.

 Diese  Entwicklung  stellt  der  Integrationspolitik  der  Bundesregierung  ein
 schlechtes  Zeugnis  aus.  Diese  gibt  vor,  dem  Thema  „Integration“  eine  beson-
 dere  Bedeutung  beizumessen,  doch  real  wurden  beispielsweise  die  Bedingun-
 gen  des  Ehegattennachzugs  und  das  Einbürgerungsrecht  verschärft,  das  kom-
 munale  Wahlrecht  und  die  generelle  doppelte  Staatsangehörigkeit  wird
 Drittstaatenangehörigen  hartnäckig  verweigert.  Das  Ergebnis  dieser  Politik  ist
 nicht  „Integration“,  sondern  verweigerte  Partizipation,  Diskriminierung  und
 Entrechtung.

 Die  Bundesregierung  bestreitet,  dass  die  Verschärfung  des  Staatsangehörig-
 keitsgesetzes  durch  das  EU-Richtlinienumsetzungsgesetz  im  August  2007
 (auch  2007  gab  es  einen  Rückgang  um  neun  Prozent)  eine  maßgebliche  Ur-
 sache  für  den  Einbruch  der  Einbürgerungszahlen  im  Jahr  2008  sein  könnte.  In
 einem  Interview  im  „ARD-Morgenmagazin“  vom  12.  Mai  2009  erklärte
 Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  gar,  die  Einbürgerungszahlen  seien  „in  den
 Jahren  zuvor“  „deutlich  gestiegen“  und  das  trotz  entgegenstehender  bekannter
 Fakten.  Seit  dem  Jahr  2000  gehen  die  Einbürgerungszahlen  kontinuierlich  zu-
 rück,  um  insgesamt  etwa  50  Prozent  und  allein  in  der  Regierungszeit  der  Koali-
 tion  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  2006  bis  2008  betrug  der  Rück-
 gang  ca.  22  Prozent.  Nur  im  Jahr  2006  gab  es  gegen  den  Trend  einen  leichten
 Anstieg um sechs Prozent.

 Die  Frage  des  Moderators  im  „ARD-Morgenmagazin“,  ob  die  Einbürgerungs-
 politik  der  Bundesregierung  nicht  in  eine  falsche  Richtung  gehe,  beantwortete
 Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  nicht.  Stattdessen  behauptete  sie,  die  Bun-
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  der  Beauftragten  für  Migration,
 Flüchtlinge und Integration vom 30.  Juni 2009  übermittelt.
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desregierung  habe  „eine  große  Wende  vollzogen“,  weil  nicht  mehr  über,  son-
 dern mit den Migrantinnen und Migranten geredet würde.

 Dass  die  Verschärfung  der  Sprachanforderungen  eine  Ursache  für  den  Rück-
 gang  sein  könne,  bestritt  Dr.  Maria  Böhmer,  denn  „sehr  viele  Menschen  gehen
 in  die  Integrationskurse“.  Die  Staatsministerin  erwähnte  dabei  allerdings  nicht,
 dass  infolge  der  unzureichenden  Ausgestaltung  der  Integrationskurse  im  Zeit-
 raum  2005  bis  Mitte  2008  nur  46,3  Prozent  aller  Kursabsolventinnen  und  -ab-
 solventen  das  gesetzlich  vorgesehene  Ziel  des  Sprachniveaus  B1,  das  seit
 August  2007  auch  eine  zwingende  Voraussetzung  für  die  Einbürgerung  ist,
 erreichten.

 Als  mögliche  Ursachen  für  die  Einbürgerungsentwicklung  nannte  die  Staats-
 ministerin  Faktoren,  die  offenkundig  untauglich  zur  Erklärung  des  Rückgangs
 sind  (vgl.  dpa  vom  29.  April  2009  und  die  Antwort  der  Staatsministerin  auf  die
 schriftliche  Frage  der  Abgeordneten  Sevim  Dağdelen  auf  Bundestagsdrucksa-
 che  16/12923):  So  kann  die  geringere  Einbürgerungsneigung  von  EU-Bürge-
 rinnen  und  Bürgern  den  Rückgang  von  2007  auf  2008  nicht  erklären,  weil  sich
 deren  Anteil  an  allen  nicht-deutschen  Staatsangehörigen  in  diesem  Zeitraum
 nicht  wesentlich  erhöht  hat.  Auch  die  Einführung  von  Elementen  des  Geburts-
 rechts  im  Jahr  2000  ist  als  Erklärung  ungeeignet,  weil  sich  die  Zahl  der  in
 Deutschland  lebenden  Ausländerinnen  und  Ausländer  dessen  ungeachtet  nicht
 verringert  hat,  insbesondere  nicht  von  2007  auf  2008.  Schließlich  liegen  auch
 die  rückläufigen  Einbürgerungszahlen  bei  türkischen  Staatsangehörigen  im  all-
 gemeinen Trend und wären ihrerseits erklärungsbedürftig.

 Ungeachtet  des  Einbruchs  bei  den  Einbürgerungszahlen  wähnt  Staatsministerin
 Dr.  Maria  Böhmer  die  Bundesregierung  „auf  dem  richtigen  Weg“,  weil  die  Be-
 stehensquote  bei  Einbürgerungstests  bei  knapp  99  Prozent  liege  (kna,  15.  Mai
 2009).  Damit  sei  auch  die  Kritik  widerlegt,  die  Bundesregierung  baue  Hürden
 bei  der  Einbürgerung  auf,  behauptete  sie,  obwohl  der  abschreckende  Effekt  von
 Einbürgerungstests  insbesondere  für  Bildungsschwache  statistisch  kaum  nach-
 zuweisen ist.

 Ziel  der  Bundesregierung  ist  es  nicht,  Einbürgerungen  zu  erleichtern,  sondern
 „Ausländer,  die  die  gesetzlichen  Voraussetzungen  erfüllen,  zur  Einbürgerung
 zu  motivieren“  (Antwort  von  Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  auf  die
 schriftliche  Frage  der  Abgeordneten  Sevim  Dağdelen  auf  Bundestagsdruck-
 sache 16/12923).

 Da  Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  im  „ARD-Morgenmagazin“  davon
 sprach,  dass  eine  „sehr  gründliche  Analyse“  der  Einbürgerungszahlen  notwen-
 dig  sei,  geht  die  Fraktion  DIE  LINKE.  davon  aus,  dass  ihre  Große  Anfrage  zum
 „Staatsangehörigkeitsrecht  und  Einbürgerungspraxis  als  Maßstab  der  Integra-
 tionspolitik“  (Bundestagsdrucksache  16/11815),  die  genau  dies  ermöglichen
 soll,  von  der  Bundesregierung  als  Chance  begriffen  und  gewissenhaft  beant-
 wortet wird.

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Die  Bundesregierung  hat  bereits  in  ihrer  Antwort  auf  die  Kleine  Anfrage  der
 Abgeordneten  Sevim  Dağdelen  u.  a.  und  der  Fraktion  DIE  LINKE.  vom
 26.  Mai  2008  (Bundestagsdrucksache  16/9265)  und  in  der  Antwort  der  Bundes-
 regierung  auf  die  Große  Anfrage  der  Abgeordneten  Sevim  Dağdelen  u.  a.  und
 der  Fraktion  DIE  LINKE.  vom  24.  Juni  2009  (Bundestagsdrucksache  16/
 11815)  –  im  Folgenden:  Kleine  bzw.  Große  Anfrage  –  Fragen  zu  Einbürge-
 rungszahlen  und  zur  Einbürgerungspraxis  ausführlich  beantwortet.  Zur  Vermei-
 dung von Wiederholungen wird grundsätzlich auf diese Antworten verwiesen.
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1.  a)  Ist  es  zutreffend,  dass  mit  dem  EU-Richtlinienumsetzungsgesetz  im
 August  2007  Einbürgerungen  in  genau  einer  Beziehung  erleichtert  wur-
 den,  nämlich  durch  die  Möglichkeit  einer  Einbürgerung  bereits  nach
 sechs  statt  wie  bisher  nach  sieben  bzw.  acht  Jahren  bei  „besonderen  Inte-
 grationsleistungen“  (§  10  Absatz  3  Satz  2  des  Staatsangehörigkeitsgeset-
 zes  –  StAG)  –  eine  Möglichkeit,  die  in  der  Praxis  jedoch  kaum  genutzt
 wird  (vgl.  Plenarprotokoll  16/221,  S.  24290)  –,  dass  aber  zugleich  Ein-
 bürgerungen in mehrfacher Hinsicht erschwert wurden, z.  B. durch:

 –  Bedingung  des  Nachweises  von  deutschen  Sprachkenntnissen  des
 Niveaus B1 (§  10 Absatz 4 StAG)

 –  Bedingung  des  Nachweises  von  Kenntnissen  der  Rechts-  und  Gesell-
 schaftsordnung/Einbürgerungstest  (§  10  Absatz  1  Nummer  7  StAG
 i.  V.  m. Absatz  5)

 –  Wegfall  der  Möglichkeit  einer  Einbürgerung  für  unter  23-Jährige
 ohne  Nachweis  der  Einkommensverhältnisse  (§  10  Absatz  1  Satz  3,
 1. Halbsatz StAG a.  F.)

 –  Ausschluss  von  Aufenthaltstiteln  nach  §  25  Absatz  5  des  Aufent-
 haltsgesetzes  als  Einbürgerungsvoraussetzung  (§  10  Absatz  1  Num-
 mer 2 StAG)

 –  Herabsenkung  (Halbierung)  der  bei  einer  Einbürgerung  außer  Be-
 tracht bleibenden Verurteilungen (§  12a Absatz 1 StAG)

 –  Wegfall  der  Möglichkeit  der  generellen  Beibehaltung  der  bisherigen
 Staatsangehörigkeit  für  jüdische  Kontingentflüchtlinge  (Streichung
 des 2.  Halbsatzes in §  12 Absatz 1 Nummer 6 StAG a.  F.)

 (wenn nein, bitte begründen)?

 b)  Muss  angesichts  dessen  nicht  insgesamt  von  erschwerten  Voraussetzun-
 gen  und  damit  von  einer  Verschärfung  des  Einbürgerungsrechts  durch
 das Richtlinienumsetzungsgesetz gesprochen werden (bitte begründen)?

 c)  Wie  begründet  Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  ihre  Auffassung,  die
 Kritik,  die  Bundesregierung  baue  neue  Hürden  bei  der  Einbürgerung
 auf,  sei  durch  die  hohen  Bestehensquoten  bei  Einbürgerungstests  wider-
 legt  worden  (kna,  15.  Mai  2009),  angesichts  der  oben  aufgeführten,  von
 der Bundesregierung aufgebauten neuen Hürden?

 Die  Fragen  werden  gemeinsam  beantwortet.  Die  Bundesregierung  wird  für  eine
 differenzierte  Analyse  der  Gründe  für  den  Rückgang  der  Einbürgerungszahlen
 für  das  Jahr  2008  um  etwa  16  Prozent  gegenüber  dem  Vorjahr  die  gerade  er-
 schienene  Fachserie  des  Statistischen  Bundesamtes  zu  den  Ergebnissen  der
 Einbürgerungsstatistik 2008 heranziehen.

 Im  Übrigen  wird  auf  die  Vorbemerkung  in  der  eingangs  genannten  Antwort  der
 Bundesregierung  auf  die  Große  Anfrage  und  die  dortige  Antwort  zu  Frage  4a
 (Bundestagsdrucksache  16/11815)  sowie  die  Antwort  der  Bundesregierung
 zu  Frage  10  der  eingangs  genannten  Kleinen  Anfrage  (Bundestagsdrucksache
 16/9265) verwiesen.

 In  der  zitierten  Pressemeldung  der  „kna“  vom  15.  Mai  2009  reagierte  Staats-
 ministerin  Dr.  Maria  Böhmer  auf  die  in  Teilen  der  Öffentlichkeit  formulierte
 Kritik  anlässlich  der  Diskussion  um  die  Einführung  von  Einbürgerungstests.
 Der  Hinweis  auf  die  Bestehensquote  von  über  98  Prozent  sollte  verdeutlichen,
 dass  der  neu  eingeführten  Test  kaum  als  erhebliche  Hürde  für  eine  Einbürge-
 rung angesehen werden kann.
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2.  Wie  viele  nicht-deutsche  Staatsangehörige  bzw.  wie  viele  EU-Angehörige
 lebten  2007  bzw.  2008  in  der  Bundesrepublik  Deutschland,  und  wie  hoch
 war  die  durchschnittliche  Aufenthaltsdauer  von  in  der  Bundesrepublik
 Deutschland  lebenden  nicht-deutschen  Staatsangehörigen  im  Jahr  2000
 bzw. im Jahr 2008?

 Das  Ausländerzentralregister  zählte  zum  Stichtag  31.  Dezember  2007  6  744  879
 in  Deutschland  lebende  Ausländerinnen  und  Ausländer.  Darunter  waren
 2  337  234  Unionsbürgerinnen  bzw.  -bürger.  Zum  31.  Dezember  2008  waren
 6  727  618  Ausländerinnen  und  Ausländer  erfasst,  darunter  2  361  459  Unions-
 bürgerinnen  bzw.  -bürger.  Die  durchschnittliche  Aufenthaltsdauer  betrug  zum
 31.  Dezember  2000  14,9  Jahre und zum 31.  Dezember  2008  18,2 Jahre.

 a)  Wie  kann  die  geringere  Einbürgerungsneigung  von  EU-Angehörigen  für
 den  massiven  Rückgang  der  Einbürgerungszahlen  im  Jahr  2008  verant-
 wortlich  sein,  wie  von  Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  behauptet
 (vgl.  dpa  vom  29.  April  2009),  wenn  sich  die  Zahl  der  in  der  Bundes-
 republik  Deutschland  lebenden  EU-Angehörigen  im  Jahr  2008  nicht
 wesentlich  verändert  hat  (Wiederholung  der  insoweit  unbeantwortet
 gebliebenen  schriftlichen  Frage  der  Abgeordneten  Sevim  Dağdelen  auf
 Bundestagsdrucksache 16/12923)?

 Der  Bundesregierung  liegen  die  Einbürgerungszahlen  des  Jahres  2008  erst  seit
 kurzer  Zeit  vor  (zu  den  derzeitigen  Analysemöglichkeiten  siehe  die  Antwort  zu
 den  Fragen  1a  bis  1c).  Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  hat  –  anders  als  die
 Fragesteller  unter  Frage  1a  bis  1c  –  bisher  nicht  von  einem  „massiven  Rück-
 gang“  der  Einbürgerungszahlen  gesprochen.  Sie  geht  vielmehr  –  wie  die  Bun-
 desregierung  auch  –  derzeit  davon  aus,  dass  es  mehrere,  sehr  unterschiedliche
 Gründe  für  den  Rückgang  der  Einbürgerungszahlen  gibt  und  der  Rückgang  ins-
 besondere  nicht  monokausal  auf  die  durch  das  Richtlinienumsetzungsgesetz  er-
 folgten  Rechtsänderungen  zurückgeführt  werden  kann.  Im  Übrigen  wird  auf  die
 Vorbemerkung  in  der  Antwort  der  Bundesregierung  auf  die  Große  Anfrage
 (Bundestagsdrucksache 16/11815) verwiesen.

 Die  festzustellende  geringere  Einbürgerungsneigung  von  Unionsbürgerinnen
 und  Unionsbürgern  hat  insofern  Einfluss  auf  die  Entwicklung  der  Einbürge-
 rungszahlen,  als  ein  Absinken  der  Zahlen  auf  ein  „normales“  Niveau  nach  ei-
 nem  vorangegangenen  signifikanten  Anstieg  sich  statistisch  als  Rückgang  be-
 merkbar macht, wenn nur der Vergleich zwischen zwei Jahren angestellt wird.

 Auch  die  durchschnittliche  Aufenthaltsdauer  von  Ausländerinnen  und  Auslän-
 dern  über  einen  gewissen  Zeitraum  hinweg  (hier  die  Jahre  2000  bis  2008)
 dürfte  lediglich  Hinweise  zum  Einbürgerungspotenzial  –  also  zur  Größe  der
 Gruppe  –  der  Ausländerinnen  und  Ausländer  geben,  die  bezogen  auf  bestimmte
 Einbürgerungsvoraussetzungen eingebürgert werden könnten.

 b)  Wie  kann  das  seit  dem  Jahr  2000  teilweise  geltende  Geburtsrecht  („ius
 soli“)  für  den  massiven  Rückgang  der  Einbürgerungszahlen  im  Jahr
 2008  verantwortlich  sein,  wie  von  Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer
 behauptet  (vgl.  dpa  vom  29.  April  2009),  wenn  sich  trotz  der  Einführung
 von  Elementen  des  Geburtsrechts  im  Jahr  2000  die  Zahl  der  in  Deutsch-
 land  lebenden  nicht-deutschen  Staatsangehörigen  überhaupt  nicht  ver-
 ändert  hat  –  insbesondere  nicht  zwischen  den  Jahren  2007  und  2008  –,
 und  sich  zudem  deren  durchschnittliche  Aufenthaltsdauer  eher  verlän-
 gert  haben  dürfte,  so  dass  sich  die  Zahl  der  Einbürgerungsberechtigten
 aus  diesem  Grunde  nicht  verringert  haben  dürfte  (Wiederholung  der  in-
 soweit  unbeantwortet  gebliebenen  schriftlichen  Frage  der  Abgeordneten
 Sevim Dağdelen auf Bundestagsdrucksache 16/12923)?

 Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  hat  ausweislich  der  zitierten  Pressemeldung
 der  „dpa“  vom  29.  April  2009  die  Einführung  des  ius  soli  exemplarisch  als
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einen  von  „mehreren“  Gründen  für  den  Rückgang  der  Zahlen  angeführt.  Bereits
 in  ihrer  schriftlichen  Antwort  zu  Frage  40  der  Abgeordneten  Sevim  Dağdelen
 auf  Bundestagsdrucksache  16/12922  vom  8.  Mai  2009  hat  Staatsministerin
 Dr.  Maria  Böhmer  ausgeführt:  „…  auch  eine  Veränderung  des  Einbürgerungs-
 potenzials  [ist]  zu  beobachten:  Kinder  z.  B.,  die  mit  der  Geburt  Deutsche  sind,
 kommen  nicht  mehr  für  eine  (Mit-)Einbürgerung  in  Betracht.“  (vgl.  Anlage  27
 zum  Plenarprotokoll  des  Deutschen  Bundestages  vom  13.  Mai  2009).  Im  Übri-
 gen wird auf die Antwort zu den Fragen 1a bis 1c verwiesen.

 c)  Wie  können  „die  seit  Jahren  rückläufigen  Einbürgerungszahlen  bei  tür-
 kischen  Migranten“  für  den  massiven  Rückgang  der  Einbürgerungszah-
 len  im  Jahr  2008  verantwortlich  sein,  wie  von  Staatsministerin  Dr.  Maria
 Böhmer  behauptet  (vgl.  Antwort  auf  die  schriftliche  Frage  der  Abgeord-
 neten  Sevim  Dağdelen  auf  Bundestagsdrucksache  16/12923),  wenn  der
 Rückgang  der  Einbürgerungsquote  bei  türkischen  Staatsangehörigen
 z.  B.  im  Jahr  2007  in  etwa  dem  allgemeinen  Rückgang  entsprach  (neun
 bzw. zehn Prozent)?

 Die  Einbürgerungszahlen  türkischer  Staatsangehöriger  stellen  seit  Jahren  einen
 großen  Teil  der  Gesamteinbürgerungszahlen  dar  (im  Jahr  2008  25  Prozent).
 Rückläufige  Einbürgerungszahlen  bei  türkischen  Staatsangehörigen  müssen
 sich  damit  zwangsläufig  relativ  stark  auf  die  Entwicklung  der  Gesamteinbürge-
 rungszahlen auswirken.

 d)  Wie  begründet  Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  ihre  Auffassung,  dass
 die  Gesetzesverschärfungen  im  August  2007  für  den  Rückgang  nicht
 verantwortlich  seien  und  die  Bundesregierung  „auf  dem  richtigen  Weg“
 sei  (siehe  Vorbemerkung),  wenn  sich  aus  der  Antwort  zu  den  Fragen  2a
 bis  2c  ergeben  sollte,  dass  die  dort  genannten  Faktoren  den  drastischen
 Rückgang  der  Einbürgerungszahlen  im  Jahr  2008  nicht  hauptursächlich
 erklären können?

 Auf die Antwort zu den Fragen 1a bis 1c wird verwiesen.

 3.  Inwieweit  teilt  die  Bundesregierung  die  Auffassung  von  Beraterinnen  und
 Beratern  von  Einbürgerungswilligen,  dass  die  neuen  Sprachanforderungen
 für  den  Rückgang  der  Einbürgerungszahlen  (mit)verantwortlich  sind,  die
 darin  die  Haupterklärung  für  den  Rückgang  sehen  (vgl.  z.  B.  Süddeutsche
 Zeitung vom 29. April 2009, bitte begründen)?

 Die  zitierte  Auffassung,  dass  die  neuen  Sprachanforderungen  die  Haupterklä-
 rung  für  den  Rückgang  der  Einbürgerungszahlen  im  Jahr  2008  seien,  wird  von
 der  Bundesregierung  nicht  geteilt.  Im  Übrigen  wird  auf  die  Antwort  zu  den
 Fragen 1a bis 1c verwiesen.

 4.  Vertritt  die  Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  nach  wie  vor  die  Auffas-
 sung,  die  sie  im  Bundestag  vor  gut  einem  Jahr  vertreten  hat,  wonach  sich
 die  Einbürgerungszahlen  „seit  2000  nach  anfänglichem  Rückgang  auf
 hohem  Niveau  stabilisiert“  hätten  (Plenarprotokoll  16/144  vom  20.  Februar
 2008; bitte begründen)?

 Die  Anfang  des  Jahres  2008  gemachte  Aussage  von  Staatsministerin  Dr.  Maria
 Böhmer  bezieht  sich  auf  den  Zeitraum  der  Jahre  2000  bis  Ende  2007,  als  nach
 einem  Anstieg  2006  ein  Rückgang  2007  zu  verzeichnen  war.  Die  aktuellen  Ein-
 bürgerungszahlen  können  auch  nicht  ohne  weiteres  mit  den  hohen  Zahlen  der
 Jahre  2000  ff.  verglichen  werden,  da  diese  auf  einer  Reihe  von  Sonderfaktoren
 beruhen.  Im  Übrigen  wird  auf  die  Antwort  der  Bundesregierung  zu  den  Fragen
 5,  5a  und  5b  der  Großen  Anfrage  (Bundestagsdrucksache  16/11815)  verwiesen.
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5.  Sind  angesichts  der  aktuellen  Einbürgerungszahlen  nach  Auffassung  der
 Staatsministerin  Erleichterungen  des  Einbürgerungsrechts  erforderlich,  um
 die  Zahl  der  Einbürgerungen  zu  steigern,  oder  wird  sich  die  Bundesregie-
 rung  darauf  beschränken,  nach  den  im  Jahr  2007  erfolgten  Gesetzesver-
 schärfungen für mehr Einbürgerungen zu werben (bitte begründen)?

 Auf die Antwort zu den Fragen 1a bis 1c wird verwiesen.

 6.  Welche  Konsequenzen  hat  die  Bundesregierung  aus  der  Anhörung  des  In-
 nenausschusses  des  Deutschen  Bundestages  vom  10.  Dezember  2007  zum
 StAG  gezogen  (abgesehen  von  der  inzwischen  in  Kraft  getretenen  Rück-
 nahmeregelung), bei der die Sachverständigen

 –  einstimmig die Aufgabe der Optionspflicht,

 –  mehrheitlich  eine  Lockerung  oder  Aufgabe  des  Prinzips  der  Vermeidung
 der Mehrstaatigkeit,

 –  mehrheitlich weitere Einbürgerungserleichterungen,

 –  mehrheitlich  eine  Sonderregelung  für  vorwiegend  türkische  Staatsange-
 hörige  nach  Verlust  der  deutschen  Staatsangehörigkeit  infolge  des  Weg-
 falls der so genannten Inlandsklausel forderten?

 Die  Bundesregierung  sieht  bisher  keine  Notwendigkeit,  Maßnahmen  mit  dem
 Ziel  zu  ergreifen,  die  zitierten  Forderungen  umzusetzen.  Im  Übrigen  wird  auf
 die  Vorbemerkung  in  der  Antwort  der  Bundesregierung  auf  die  Große  Anfrage
 (Bundestagsdrucksache 16/11815) und die Antwort zu Frage 4a verwiesen.

 7.  Welche  Schlussfolgerungen  zieht  Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  –  un-
 abhängig  von  den  hohen  Bestehensquoten  bei  Einbürgerungstests  –  aus
 dem  Plädoyer  des  Bundesverwaltungsrichters  und  Sachverständigen  Prof.
 Dr.  Uwe  Berlit  für  eine  Streichung  der  Neuregelung  zur  Prüfung  von
 Kenntnissen  der  Rechts-  und  Gesellschaftsordnung,  da  diese  mit  „integrati-
 onsschädlichen  Abschreckungseffekten“  und  der  „Wahrscheinlichkeit  sozi-
 aler Selektion“ verbunden sei (Ausschussdrucksache 16(4)311E, S. 8)?

 Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  hat  das  zitierte  Plädoyer  zur  Kenntnis  ge-
 nommen.  Die  Prüfung  von  Kenntnissen  der  Rechts-  und  Gesellschaftsordnung
 ist  aus  Sicht  der  Bundesregierung  jedoch  integrationspolitisch  sinnvoll.  Die
 Bundesregierung  sieht  daher  keinen  Änderungsbedarf.  Im  Übrigen  wird  auf  die
 Antwort  der  Bundesregierung  zu  Frage  29b  der  Großen  Anfrage  (Bundestags-
 drucksache 16/11815) verwiesen.

 8.  Welche  Schlussfolgerungen  zieht  Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  aus
 der  generellen  Einschätzung  des  Bundesverwaltungsrichters  und  Sachver-
 ständigen  Prof.  Dr.  Uwe  Berlit,  wonach  „gegenüber  den  sukzessiven,  teils
 überzogenen  Verschärfungen  der  letzten  Jahre“  im  Staatsangehörigkeits-
 recht „ein Umdenken angezeigt“ sei (Plenarprotokoll Nr. 16/54, S. 9)?

 Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  teilt  die  zitierte  generelle  Einschätzung
 nicht.  Im  Übrigen  wird  auf  die  Antwort  der  Bundesregierung  zu  Frage  29b  der
 Großen Anfrage (Bundestagsdrucksache 16/11815) verwiesen.
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9.  Hält  die  Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  auch  angesichts  des  massiven
 Rückgangs  der  Einbürgerungszahlen  an  ihrer  am  22.  Februar  2008  im
 Deutschen  Bundestag  geäußerten  Einschätzung  fest  (Plenarprotokoll
 16/146,  S.  15440):  „Das  Jahr  2008  wird  das  Jahr  der  Integration  in
 Deutschland  sein“,  und  wenn  ja,  wie  ist  dies  damit  vereinbar,  dass  auch
 nach  Ansicht  der  Staatsministerin  „Integration“  „gleichberechtigte  Teil-
 habe“  bedeutet  (ebd.,  S.  15439)  und  eine  solche  gleichberechtigte  Teil-
 habe  Migrantinnen  und  Migranten  erst  nach  einer  Einbürgerung  gegeben
 ist – deren Voraussetzungen aber erschwert wurden?

 Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  hält  an  ihrer  zitierten  Aussage  fest,  da  die
 Entwicklungen  der  Einbürgerungszahlen  nur  einen  –  wenn  auch  einen  wichti-
 gen  –  Aspekt  der  Integrationspolitik  darstellen.  Im  Übrigen  wird  auf  die  Vorbe-
 merkung  in  der  Antwort  der  Bundesregierung  auf  die  Große  Anfrage  und  auf
 die  Antworten  zu  den  Fragen  1,  3  und  4  (Bundestagsdrucksache  16/11815)  ver-
 wiesen.

 10.  Hält  die  Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  an  ihrer  ablehnenden  Haltung
 gegenüber  dem  kommunalen  Wahlrecht  für  Drittstaatenangehörige  mit
 dem  Argument  fest,  die  Betroffenen  könnten  ja  durch  die  Einbürgerung
 das  volle  Wahlrecht  erhalten,  und  wenn  ja,  wie  begründet  sie  diese  Auf-
 fassung  angesichts  der  zunehmend  erschwerten  Voraussetzungen  für  Ein-
 bürgerungen  seit  dem  Jahr  2000  und  dem  daraus  resultierenden  kontinu-
 ierlichen und aktuell drastischen Rückgang der Einbürgerungszahlen?

 11.  Wie  soll  nach  Auffassung  der  Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  die  aus
 Demokratiegründen  gebotene  Kongruenz  zwischen  Wahlberechtigten  und
 „Herrschaftsunterworfenen“  hergestellt  werden,  wenn  Drittstaatenange-
 hörigen  das  kommunale  Wahlrecht  verweigert  wird  und  zugleich  die  Ein-
 bürgerungszahlen zurückgehen?

 12.  In  welcher  Weise  sieht  die  Bundesregierung  den  Hinweis  des  Bundesver-
 fassungsgerichts  in  ihren  gesetzlichen  und  anderen  Maßnahmen  der  letz-
 ten  Jahre  berücksichtigt,  wonach  auf  die  veränderte  Zusammensetzung
 der  Bevölkerung  in  Deutschland  mit  entsprechenden  staatsangehörigkeits-
 rechtlichen  Regelungen  reagiert  werden  müsse,  um  der  „demokratischen
 Idee“  zu  entsprechen  und  „eine  Kongruenz  zwischen  den  Inhabern  demo-
 kratischer  politischer  Rechte  und  den  dauerhaft  einer  bestimmten  staat-
 lichen  Herrschaft  Unterworfenen  herzustellen“  (2  BvF  2/89  und  6/89  vom
 31. Oktober 1990)?

 Die Fragen 10, 11 und 12 werden gemeinsam beantwortet.

 Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  bleibt  bei  ihrer  Auffassung,  dass  die  Ein-
 bürgerung  im  Vergleich  zur  Einführung  des  kommunalen  Wahlrechts  der  bes-
 sere  Weg  zu  politischer  Teilhabe  von  Drittstaatsangehörigen  ist.  Sie  hat  diese
 Aussage  im  Übrigen  weder  von  der  Voraussetzung,  dass  die  Einbürgerungszah-
 len  dauerhaft  ansteigen,  noch  von  einer  unveränderten  staatsangehörigkeits-
 rechtlichen  Gesetzeslage  abhängig  gemacht.  Im  Übrigen  wird  auf  die  Antwort
 der  Bundesregierung  zu  den  Fragen  7,  7a  und  7b  der  Großen  Anfrage  (Bundes-
 tagsdrucksache 16/11815) verwiesen.



Drucksache 16/13707 – 8 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
13.  Warum  hält  die  Bundesregierung  „Einbürgerungsfeiern“  und  „Werbekam-
 pagnen“  für  geeignete  Mittel,  um  den  von  ihr  gezielt  geschaffenen  er-
 schwerten  Einbürgerungsvoraussetzungen  und  damit  dem  bewusst  von  ihr
 verursachten  Rückgang  der  Einbürgerungszahlen  infolge  von  Gesetzes-
 verschärfungen  entgegenzuwirken,  angesichts  der  aktuellen  Erfahrungen,
 wonach  es  auch  in  Bundesländern  mit  Einbürgerungskampagnen  (etwa  in
 Berlin)  zu  einem  Rückgang  der  Einbürgerungszahlen  im  Jahr  2008  ge-
 kommen ist?

 Zur  Frage  der  Ursachen  des  Rückgangs  der  Einbürgerungszahlen  siehe  die  Ant-
 wort  zu  den  Fragen  1a  bis  1c.  Einbürgerungsfeiern  und  Werbekampagnen
 können  u.  a.  dazu  beitragen,  die  Leistung  der  Zuwanderer  und  ihren  Anteil  am
 Erfolg  Deutschlands  öffentlich  zu  machen  und  noch  bestehende  Vorurteile
 abzubauen.  Sie  sollen  unterstreichen,  dass  der  wirtschaftliche  und  kulturelle
 Reichtum  Deutschlands  auch  den  Zuwanderern  zu  verdanken  ist:  Die  Men-
 schen,  die  nach  Deutschland  kamen  oder  als  Kinder  von  Zugewanderten  hier
 geboren  wurden,  hier  leben  und  arbeiten,  haben  geholfen,  dass  Deutschland  zu
 dem  werden  konnte,  was  es  heute  ist.  Einbürgerungsfeiern  und  Werbekampag-
 nen  können  Menschen  aus  Zuwandererfamilien  auch  ermuntern  und  ermutigen,
 ebenfalls  die  deutsche  Staatsangehörigkeit  zu  erwerben,  um  sich  aktiv  in  die
 Gesellschaft einzubringen.

 14.  Haben  tatsächlich  die  Migrantenorganisationen  auf  einem  Treffen  mit
 Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  am  11.  Mai  2009  gesagt,  „es  war  noch
 nie  so  viel  Integration  in  Deutschland“,  wie  von  Staatsministerin  Dr.  Maria
 Böhmer  im  Interview  mit  dem  „ARD-Morgenmagazin“  am  Tag  darauf
 behauptet,  oder  war  es  nicht  vielmehr  die  Staatsministerin  selbst,  die  eine
 solche  Einschätzung  gegenüber  den  Migrantenorganisationen  abgegeben
 hat?

 Die  Gespräche  zwischen  Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  und  Migranten-
 organisationen  finden  in  einer  vertrauensvollen  Atmosphäre  statt,  der  Wort-
 protokolle, Rednerlisten oder schriftlich vorbereitete Statements fremd sind.

 15.  Welchen  positiven  Wert  misst  die  Bundesregierung  dem  Umstand  bei,
 wenn  mit  Migrantinnen  und  Migranten  und  deren  Organisationen  zwar
 „geredet“  wird,  zugleich  aber  deren  Forderungen  –  etwa  nach  doppelter
 Staatsangehörigkeit,  kommunalem  Wahlrecht,  Rücknahme  der  Einschrän-
 kungen des Ehegattennachzugs – ignoriert werden?

 Die  zitierten  Forderungen,  die  ohne  weitere  Differenzierungen  „Migrantinnen
 und  Migranten  und  deren  Organisationen“  zugeschrieben  werden,  werden  von
 der  Bundesregierung  nicht  ignoriert.  Sie  fließen  in  den  demokratischen  Wil-
 lensbildungsprozess  und  in  den  fachpolitischen  Diskurs  zum  Staatsangehörig-
 keitsrecht ein.

 16.  Inwieweit  ist  die  Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  der  Auffassung,  dass
 über  das  Amt  der  Bundesbeauftragten  für  Migration,  Flüchtlinge  und  Inte-
 gration  im  Wesentlichen  die  Politik  der  Bundesregierung  gegenüber  der
 Öffentlichkeit  und  den  Migrantinnen  und  Migranten  oder  die  Anliegen
 und  Interessen  der  Migrantinnen  und  Migranten  gegenüber  der  Bundes-
 regierung und Öffentlichkeit vertreten werden soll?

 Beide  Aufgaben  sind  Bestandteil  der  Arbeit  des  Amtes  der  Beauftragten  der
 Bundesregierung  für  Migration,  Flüchtlinge  und  Integration.  Dies  ergibt  sich
 aus  der  gesetzlichen  Aufgabenbeschreibung  in  §§  93  und  94  des  Aufenthaltsge-
 setzes.
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17.  Was  unternimmt  die  Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer,  um  innerhalb
 ihrer  eigenen  Fraktion  für  ein  Integrationsverständnis  zu  werben,  das  dem
 der  Bundesregierung  entspricht,  wenn  z.  B.  der  Abgeordnete  Stephan
 Mayer  (Altötting)  für  die  Fraktion  der  CDU/CSU  im  Deutschen  Bundes-
 tag  erklärt,  dass  Einbürgerungen  erst  am  Ende  einer  „erfolgreichen  Inte-
 gration“  stehen  dürften,  so  dass  es  „hoher  Hürden“  bei  der  Einbürgerun-
 gen  bedürfe  (vgl.  Plenarprotokoll  16/120,  S.  12543  f.),  während  die
 Staatsministerin  Dr.  Maria  Böhmer  und  der  Parlamentarische  Staatssekre-
 tär  Peter  Altmaier  wortgleich  –  und  damit  offenkundig  abgestimmt  –  für
 die  Bundesregierung  erklären,  dass  die  Einbürgerung  „ein  entscheidender
 Schritt  oder  Abschnitt“,  jedoch  nicht  notwendigerweise  das  Ende  einer
 „gelungenen  Integration“  sei  und  „Integration“  auch  über  die  Einbürge-
 rung  hinaus  noch  andauern  könne  (vgl.  Bundestagsdrucksache  16/12601,
 S. 7 und Plenarprotokoll 16/221, S.  24290)?

 Die  Beauftragte  und  die  Bundesregierung  haben  –  ungeachtet  ihres  Werbens  für
 ihre  Politik  –  abweichende  Auffassungen  von  Abgeordneten  des  Deutschen
 Bundestages stets zu respektieren.

 18.  Wie  viele  Einbürgerungstests  hat  es  seit  Einführung  gegeben,  und  wie
 viele  Einbürgerungen  erfolgten  ohne  vorherigen  Einbürgerungstest  (bitte
 nach Monaten aufschlüsseln)?

 Weitere Statistiken liegen der Bundesregierung nicht vor.

 Einbürgerungstest 1.  September 2008 – 31.  März 2009, Stand 30.  April 2009*

 Zeitraum  Teilnahmen
 gesamt

 Teilnahmen
 Erfolgreich

 Teilnahmen
 nicht erfolgreich

 Bestehensquote %

 September 2008  850  837  13  98,5

 Oktober 2008  8  045  7  960  85  98,9

 November 2008  9  155  9  062  93  99,0

 Dezember 2008  8  509  8  383  126  98,5

 Januar 2009  6  130  6  046  84  98,6

 Februar 2009  5  978  5  908  70  98,8

 März 2009  7  599  7  483  116  98,5

 gesamt  46  266  45  679  587  98,7

 * Abgleich mit Übersichten früherer Abfragestände ist aufgrund eventueller nachträglicher Korrekturen nicht möglich.
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